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Praambel

Die Arbeitslosigkeit von jungen Menschen ist in Deutschland im Ver-
gleich zu anderen europaischen Landern am niedrigsten. Neben der
demografischen Entwicklung und der hiesigen Wirtschaftsstruktur wei-
sen wissenschaftliche Veroéffentlichungen darauf hin, dass diese positi-
ve Entwicklung insbesondere auch auf das System der dualen Ausbil-
dung mit seiner engen Koppelung an den Arbeitsmarkt zurtickzufiihren
ist.

Zunehmend wird jedoch auf der einen Seite beflirchtet, dass die deut-
sche Wirtschaft den Fachkraftebedarf zumindest in einigen Branchen
nicht mehr decken kann. Auf der anderen Seite bleiben trotz allem auch
in Deutschland junge Menschen immer noch ohne Ausbildungsab-
schluss.

Viele Betriebe scheuen aufgrund des erhohten Betreuungsaufwandes
bei schwierigeren Ausbildungsbewerbern, der daraus resultierenden
Herausforderungen und der fehlenden Erfahrungen vor einer Einstel-
lung zurlick. Die Gewahrung von ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH)
an die Auszubildenden reicht den Betrieben als Unterstiitzung hier oft
nicht aus.

Als Losung hierfur bietet sich das Instrument der ,Assistierten Ausbil-
dung”“ an.

Die Bundesagentur fur Arbeit (BA), die bereits mit verschiedenen aus-
bildungsférdernden Instrumenten tatig ist, hat dieses Thema aufgegrif-
fen. Der Verwaltungsrat der BA hat am 18. Juli 2014 die Initiative ,Be-
triebliche Ausbildung hat Vorfahrt!* ins Leben gerufen und fir deren
finanzielle Absicherung gesorgt.

Bezuglich der ,Assistierten Ausbildung® wurde als ein Punkt dieser Initi-
ative folgender Beschluss gefasst:

Der Verwaltungsrat hélt eine gesetzliche Regelung fur erforderlich. Als
kurzfristige Losung - bis zu einer Einfihrung als Regelinstrument im
SGB Il - beauftragt der Verwaltungsrat die Verwaltung, ein Produkt zu
entwickeln, um den Agenturen fir die Umsetzung Orientierung zu ge-
ben, wie eine entsprechende Unterstiitzung mit vorhandenen SGB IlI-
Instrumenten realisiert werden kann.

Aufgrund der BA-Initiative ,Betriebliche Ausbildung hat Vorfahrt!* haben
die Partner der ,Allianz fur Aus- und Weiterbildung 2015 — 2018“ am
12. Dezember 2014 vereinbart, eine gesetzliche Regelung fur den Ein-
stieg in die Assistierte Ausbildung auf den Weg zu bringen. Der Bund
als ein Partner der Allianz sagte zu, fur das Instrument eine entspre-
chende gesetzliche Initiative auf den Weg zu bringen. Daraufhin verfolg-
te die BA eine Losung mit vorhandenen SGB lll-Instrumenten nicht wei-
ter.

Initiative der BA , Be-
triebliche Ausbil-
dung hat Vorfahrt*

Beschluss des Ver-
waltungsrates der
BA

Allianz far Aus- und
Weiterbildung
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Gesetz
§ 130 SGB Il

Abstimmung mit den
Landern

Uber eine Verstetigung des gesetzlichen Instrumentes soll nach ersten
Erfahrungen entschieden werden.

Am 26. Februar 2015 hat der Bundestag mit dem § 130 SGB Il eine
gesetzliche Regelung fir eine Assistierte Ausbildung beschlossen. Sie
wird am 1. Mai 2015 in Kraft treten und ist zur Erprobung auf Maf3nah-
men befristet, die bis zum 30. September 2018 beginnen. Mit der zeit-
gleichen Anderung des § 16 Abs. 1 Satz 2 Nummer 3 Sozialgesetzbuch
Zweites Buch (SGB 1) gilt die Assistierte Ausbildung gleichermal3en fur
junge Menschen aus dem Bereich der Grundsicherung.

Die Finanzierung wird aus dem Haushalt der BA und fir junge Men-
schen aus dem Bereich der Grundsicherung fur Arbeitsuchende aus
dem Bundeshaushalt erfolgen. Dabei ist der férderbare Personenkreis
auf lernbeeintrachtigte und sozial benachteiligte junge Menschen be-
schréankt. Bei einer Kofinanzierung von mindestens 50 % Dritter ist unter
bestimmten Voraussetzungen eine Erweiterung des Personenkreises
maoglich.

Dieses Konzept soll eine Grundlage bieten, wie die BA die Umsetzung
der Assistierten Ausbildung ausgestaltet, und ein gemeinsames Ver-
standnis flr diese Aufgabe herstellen sowie Antworten auf offene Fra-
gen geben.

In der vorliegenden Fassung ist es — wie in der ,Allianz fir Aus- und
Weiterbildung 2015 — 2018" vereinbart — mit den Sozialpartnern abge-
stimmt worden.

Es beschrankt sich auf die wichtigsten qualitativen Aspekte.
Die neue MaRRnahme Assistierte Ausbildung soll sich koharent in die

sonstigen Unterstlitzungsangebote des Bundes bzw. der BA und der
L&ander im Ubergangsbereich von der Schule in den Beruf einpassen.
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Vorbemerkung

Die in dem Konzept enthaltenen Angaben beziehen sich grundsatzlich
sowohl auf die mannliche als auch weibliche Form. Zur besseren Les-
barkeit wurde auf die zusatzliche Bezeichnung in weiblicher Form ver-
zichtet.

Stand: April 2015
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Ziel der AsA

Inhalt der AsA

Phasen der AsA

I. Allgemeine Grundsatze

1. Ziel und Inhalt der Assistierten Ausbildung

Ziel der Assistierten Ausbildung ist der Ubergang in eine betriebliche
Berufsausbildung®, deren erfolgreichen Abschluss und die nachhaltige
Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Fur den Erfolg der Assistierten Ausbildung ist maf3geblich, ob der erfolg-
reiche Abschluss einer betrieblichen Berufsausbildung erreicht und so-
mit die Chance einer dauerhaften berufliche Eingliederung erhdht wur-
den. Die weiteren Ziele (z. B. Begrindung und Stabilisierung eines
Ausbildungsverhéltnisses) sind vorgelagert.

Forderungsfahig sind

a. die individuelle, kontinuierliche Begleitung und Férderung lernbeein-
trachtigter oder sozial benachteiligter junger Menschen® von der
Ausbildungssuche bis zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss.
Gegenstand der Férderung kdnnen die Vorbereitung auf die Ausbil-
dungsaufnahme (z. B. Berufsorientierung, Profiling, Bewerbungs-
training) sowie Unterstitzung wéahrend der Ausbildung und zur
Arbeitsaufnahme sein,

b. MaRnahmen zur Unterstiitzung von Betrieben bei administrativen
und organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Anbah-
nung und Durchfiihrung der betrieblichen Ausbildung des unter a.
genannten Personenkreises. Eine Forderung des Betriebes mit AsA
bei einer Einstiegsqualifizierung erfolgt nicht.

2. Verlauf und Umfang der Assistierten Ausbildung
2.1 Phasen
Die Assistierte Ausbildung gliedert sich in folgende Phasen:

aushildungsvorbereitende Phase (Phase I) — fakultativ

grundsatzlich maximal bis zu sechs Monaten (eine indivi-
duelle Verlangerung um bis zu zwei Monate ist mdglich):

Standortbestimmung, Berufsorientierung, Profiling, Be-
werbungstraining, berufspraktische Erprobungen und ak-
tive, speziell auf die Belange des einzelnen Teilnehmen-
den und des einzelnen Betriebes ausgerichtete Ausbil-
dungsstellenakquise in enger Abstimmung mit der Agen-
tur fur Arbeit (AA) bzw. dem Jobcenter (JC) sowie Unter-
stutzung der Teilnehmenden und der Betriebe bei Forma-
litaten vor und beim Vertragsabschluss.

Berufsausbildung:

Es kann sich nur um eine betriebliche Berufsaushildung handeln. Dies schlie3t beson-
ders geregelte Berufsausbildungen nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) bzw.
§ 42m der Handwerksordnung (HwO) fiir Menschen mit Behinderung ein.

inklusive Menschen mit Behinderung
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Mit der Ausgestaltung als fakultative Phase wird Rechnung getragen,
dass berufsvorbereitende Angebote auf Landesebene mit einbezogen
werden kénnen. Eine Foérderung von den Landesgesetzen unterliegen-
den Angeboten durch die BA ist nicht mdglich.

ausbildungsbegleitende Phase (Phase Il)

bis zum individuellen erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss:

Unterstutzung der Teilnehmenden und der Betriebe wah-
rend der betrieblichen Ausbildung sowie Vorbereitung
des anschlieBenden Ubergangs in eine versicherungs-
pflichtige Beschaftigung in enger Abstimmung mit der AA
/ dem JC.

2.2 Teilnehmende

Der zeitliche Umfang der Begleitung und Unterstitzung der Teilneh-
menden betrégt:

Phase I (fakultativ) 39 Zeitstunden pro Woche (inklusive berufsprak-
tischer Erprobungen)

Phase Il individuell auf den Teilnehmenden bezogenes
Angebot der Begleitung und Unterstiitzung;
davon mindestens vier bis max. neun Unterrichts-
stunden pro Woche fiir Austausch- und Lernan-
gebote

Alleinerziehende Mutter und Vater, sowie junge Menschen, die Angeho-
rige pflegen und auf Grund ihrer familiaren Verpflichtungen nur mit ein-
geschranktem Zeitumfang teilnehmen kdnnen, sollen gleichermaf3en
nach diesem Konzept qualifiziert werden.

2.3 Betriebe

Der zeitliche Umfang der Begleitung und Unterstiitzung der Betriebe,
die Teilnehmende aufnehmen mdchten oder aufgenommen haben, ist
im Rahmen der MaRhahme durch den Trager anlassbezogen zu reali-
sieren.

3. Forderfahigkeit
3.1 Forderfahiger Personenkreis
Die Forderung als Teilnehmenden richtet sich an junge Menschen, die

e lernbeeintrachtigt oder sozial benachteiligt sind
und
e i.d. R. ohne berufliche Erstausbildung sind und
e die Ausbildungsreife und Berufseignung® besitzen und

Ausbildungsreife (s. Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife):

Eine Person kann als ausbildungsreif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen
Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfahigkeit erfullt und die Mindestvoraussetzungen fir
den Einstieg in die Berufsausbildung mitbringt. Dabei wird von den spezifischen Anfor-
derungen einzelner Berufe abgesehen, die zur Beurteilung der Eignung fur den jeweili-

Zeitlicher Umfang
Teilnehmende

Teilzeit

Zeitlicher Umfang
Betriebe

Forderfahiger
Personenkreis

Stand: April 2015



10

Konzept Assistierte Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB Il

Erweiterter
forderfahiger
Personenkreis

Forderfahiger
Betrieb

Teilnehmenden-
auswahl

¢ nicht vollzeitschulpflichtig und

e i.d.R. bei Eintritt unter 25 Jahre alt sind und

e wegen in ihrer Person liegender Griinde ohne die Foérderung eine
Berufsausbildung in einem Betrieb nicht beginnen, fortsetzen oder
erfolgreich beenden kdnnen.

Dieser Personenkreis kann erweitert werden um junge Menschen, bei
denen besondere Lebensumstéande dazu gefiihrt haben, dass sie eine
Berufsausbildung in einem Betrieb nicht beginnen, fortsetzen oder er-
folgreich beenden kénnen. Voraussetzungen fir diese Erweiterung sind
(val. 11.4.7):

1. in dem Land, in dem der junge Mensch seinen Wohnsitz hat, ist ein
Landeskonzept fur den Ubergang von der Schule in den Beruf vor-
handen, in dem die besonderen Lebensumstande konkretisiert sind;
in diesem Land gibt es eine spezifische Landeskonzeption fir AsA;
ein Dritter beteiligt sich finanziell mit mindestens 50 % der Mal3nah-
mekosten an AsA.

wnN

Grundsatzlich muss zu erwarten sein, dass die Teilnehmenden die be-
triebliche Ausbildung mit Hilfe der AsA erfolgreich durchlaufen kénnen.

3.2 Forderfahiger Betrieb

Jeder Betrieb, der
e einen Teilnehmenden in betriebliche Ausbildung nehmen
mochte oder
e einen Teilnehmenden in betriebliche Ausbildung Ubernommen
hat.

4. Teilnehmendenauswahl

Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt durch die zustdndige Bera-
tungsfachkraft® der Agentur fur Arbeit bzw. Integrationsfachkraft des
Jobcenters.

MalRgebliches Kriterium fir die Teilnehmendenauswahl ist der konkrete
individuelle Forderbedarf.

Die Ablehnung eines Teilnehmenden durch den Bildungstréager ist nicht
moglich.

gen Beruf herangezogen werden (Berufseignung). Fehlende Ausbildungsreife zu einem
gegebenen Zeitpunkt schlief3t nicht aus, dass sie zu einem spateren Zeitpunkt erreicht
werden kann.

Berufseignung (s. Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife):

Eine Person kann dann fiir einen Ausbildungsberuf, eine berufliche Tatigkeit oder Posi-
tion als geeignet bezeichnet werden, wenn sie Uber die Merkmale verfugt, die Voraus-
setzung fur die jeweils geforderte berufliche Leistungshéhe sind, und der (Ausbildungs-)
Beruf, die berufliche Tatigkeit oder die berufliche Position die Merkmale aufweist, die
Voraussetzung fur die berufliche Zufriedenheit der Person sind.

Der Begriff Beratungsfachkraft umfasst die Berufsberater und Berater Reha/SB bei
den Agenturen fur Arbeit.
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5. Forderdauer

Die individuelle Begleitung des Teilnehmenden beginnt durch einen
Ausbildungsbegleiter zu Beginn des Eintritts in die Assistierte Ausbil-
dung und endet mit dem individuellen Austritt.

a) Eintritt
e zum Malinahmebeginn
e Nachrickende jederzeit,
e Wiedereintretende jederzeit, sofern die Fortsetzung der betrieb-
lichen Ausbildung ohne erneute Forderung mit der Assistierten
Ausbildung gefahrdet erscheint.

b) Austritt

e je nach individueller Situation, spatestens mit erfolgreichem
Ausbildungsabschluss (siehe 2.),

e Dbei Erkennen, dass das MalRnahmeziel auch ohne weitere For-
derung erreicht werden kann, in Abstimmung mit allen Beteilig-
ten,

e Dbei Erkennen, dass das MalRnahmeziel nicht mehr erreicht wer-
den kann, in Abstimmung mit Bildungstrager, Beratungsfachkraft
bzw. Integrationsfachkraft des Jobcenters und ggf. Betrieb.

Die jungen Menschen missen eine betriebliche Ausbildung anstreben
bzw. absolvieren. Sollte sich im Laufe der Phase | ein anderer Berufs-
wunsch und damit verbunden ein anderer Ausbildungsweg (z. B. schu-
lisch) herausbilden, so ist die Teilnahme spéatestens mit der Aufnahme-
bestatigung fir diese Ausbildung zu beenden. Falls eine betriebliche
Ausbildung aufgrund regionaler Besonderheiten zu Beginn (i. d. R. ers-
tes Ausbildungsjahr) schulisch durchgefihrt wird, so ist wahrend der
schulischen Ausbildungszeit keine Teilnahme, jedoch ab dem Beginn
der betrieblichen Ausbildungszeit (i. d. R. zweites Ausbildungsjahr) die
Teilnahme an der Assistierten Ausbildung maoglich.

Der Ausbildungsbegleiter informiert unverziglich die zusténdige Bera-
tungsfachkraft bzw. die zustandige Integrationsfachkraft des Jobcenters
sowie ggf. den Ausbildungsbetrieb, wenn trotz intensiver Betreuung
einschlieR3lich der Elternarbeit das Erreichen des Malinahmeziels z. B.
wegen haufiger Fehlzeiten oder fehlender Mitwirkung gefahrdet ist, oder
Anhaltspunkte fur einen drohenden MafRnahmeabbruch vorliegen bzw.
das MalRnahmeziel (Abschluss einer Berufsausbildung) nicht weiter ver-
folgt wird.

Die Beratungsfachkraft der Agentur fur Arbeit bzw. die Integrationsfach-
kraft des Jobcenters entscheidet unter Einbeziehen des Teilnehmenden
in Abstimmung mit dem Ausbildungsbegleiter und dem Ausbildungsbe-
trieb Uber die vorzeitige Beendigung der MaBnahme (unabhangig vom
Ausbildungsverhaltnis).

Die Betreuung in der Assistierten Ausbildung endet grundsatzlich mit
Ablauf der Phase I, wenn kein nahtloser Ubergang in betriebliche Aus-

bildung erfolgt (val. 11 2.1.2).

Forderdauer

Eintritt des
Teilnehmenden

Austritt des
Teilnehmenden

Betriebliche Ausbil-
dung wund andere
Ausbildungswege

Drohender Abbruch

Vorzeitige
Beendigung
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Rolle des
Bildungstragers

Rolle des Ausbil-
dungsbegleiters

6. Rollen der verantwortlichen Akteure

Die erfolgreiche Umsetzung der Assistierten Ausbildung setzt eine enge
Zusammenarbeit des Bildungstragers, des Ausbildungsbetriebes, der
Berufsschule und der Agenturen fur Arbeit bzw. der Jobcenter voraus.
Bei der Umsetzung der Assistierten Ausbildung kommen den Akteuren
die nachfolgend beschriebenen Rollen zu:

6.1 Bildungstrager

Der Bildungstrager ist bei der Assistierten Ausbildung mit mehreren
Akteuren (Ausbildungsbegleiter, Sozialpadagogen, Lehrkrafte) beteiligt,
die eng und abgestimmt zusammenarbeiten missen. Die Koordinierung
zwischen allen an der MaRBhahme beteiligten Akteuren obliegt dem
Ausbildungsbegleiter.

6.1.1 Ausbildungsbegleiter

Der Ausbildungsbegleiter ist eine wichtige Bezugsperson des Teilneh-
menden von der Suche einer betrieblichen Ausbildungsstelle bis zum
erfolgreichen Ausbildungsabschluss inklusive der Vorbereitung des an-
schlieBenden Ubergangs in versicherungspflichtige Beschaftigung.

Er unterstitzt die Teilnehmenden bei der Wahrung ihrer Interessen ge-
genuber Dritten und bei der Realisierung der erforderlichen Schritte zur
Zielerreichung. Der Ausbildungsbegleiter hat insbesondere dafiir Sorge
zu tragen, dass der Teilnehmende an den individuell erforderlichen Un-
terstlitzungsangeboten teilnimmt.

Mit Blick auf die angestrebten Ziele arbeitet er mit dem Ausbildungsbe-
trieb, den Lehrkraften der Berufsschule, sowie den Beratungsfachkraf-
ten der Agentur fir Arbeit bzw. den Integrationsfachkraften des Jobcen-
ters eng zusammen.

Die Aufgaben der Ausbildungsbegleitung beziehen sich immer auf die
Unterstitzung der zugewiesenen Teilnehmenden. Somit agiert der Aus-
bildungsbegleiter im regionalen Netzwerk ausschliel3lich bezogen auf
den individuellen Teilnehmenden.

Der Ausbildungsbegleiter ist der Ansprechpartner flr Betriebe, die Teil-
nehmende ausbilden méchten und ausbilden. Er unterstitzt den Betrieb
ggf. in Zusammenarbeit mit der zustandigen Stelle in allen Fragen der
Ausbildung und bietet Hilfestellung bei administrativen und organisatori-
schen Aufgaben im Zusammenhang mit der Anbahnung und Durchfih-
rung der Ausbildung an.

Fur eine erfolgreiche MaRRnahmedurchfiihrung hat der Ausbildungsbe-
gleiter auf eine regelméaRige Inanspruchnahme der Begleitung hinzuwir-
ken. Gemeinsame Absprachen zur Kontaktdichte sind entsprechend zu
dokumentieren.
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Aufgaben im Einzelnen sind insbesondere:

Erstellen und Fortschreiben der Foérderplanung in Absprache mit
den Teilnehmenden und den anderen Akteuren der Assistierten
Ausbildung (insbesondere mit der zustandigen Beratungsfachkraft
bzw. der Integrationsfachkraft des Jobcenters),

die Informationen zum MaRRnahmeverlauf in sogenannte Leistungs-
und Verhaltensbeurteilungen (LuV) zusammenfassen und an die
Beratungs- bzw. Integrationsfachkraft Ubermitteln (Beispiel siehe
Anlage),

Abstimmung der Inhalte der LuV mit dem Teilnehmenden (Inhalt,
Zeitpunkt und Gespréachsteilnehmende sind zu dokumentieren und
dem Teilnehmenden im Original auszuhandigen),
Zielvereinbarungen mit dem Teilnehmenden treffen sowie die For-
derverlaufe kontrollieren und dokumentieren,

das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure im Zusammen-
wirken der verschiedenen Akteure im Forderverlauf sicherstellen,
insbesondere auch hinsichtlich aller erforderlichen friihzeitigen An-
tragstellungen des Teilnehmenden, unabhéngig vom jeweils zustan-
digen Rechtskreis,

Akquirieren von Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen,

um den Ubergang in Phase Il zu unterstiitzen, sind die Ausbil-
dungsbegleiter gehalten, inshesondere die Zeit nach dem regularen
Ausbildungsbeginn daflir zu nutzen, in enger Abstimmung mit den
Agenturen fur Arbeit / Jobcentern Ausbildungsbetriebe mit unbesetz-
ten Ausbildungsstellen zu kontaktieren, um diese Stellen fir die
noch unversorgten Teilnehmenden zu gewinnen,

Kontakt aufbauen zu zustandigen Stellen und ggf. Innungen,

die schnelle und passgenaue Zusammenfihrung der Teilnehmen-
den mit Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen sowie die Be-
werbungsbegleitung im Bedarfsfall,

Sicherstellung und Dokumentation des dauerhaften Eingliederungs-
erfolges,

bei vorzeitigem Austritt und eventuellem Ubergang des Teilnehmen-
den in nachfolgende Bildungsgange sicherstellen, dass alle erforder-
lichen Informationen an die kinftig ausbildenden bzw. begleitenden
Fachkrafte Gbermittelt werden.

6.1.2 Sozialpadagoge

Durch eine sozialpadagogische Unterstitzung sollen die Kompetenzen
der Teilnehmenden - insbesondere in Phase | - gefdrdert und damit die
beruflichen Integrationschancen erhtht werden.

Dartuber hinaus kann der Sozialpaddagoge wéahrend der gesamten indi-
viduellen Teilnahme vom Ausbildungsbegleiter hinzugezogen werden.
Hierbei ist ein besonderer Schwerpunkt darauf zu legen, drohende
Mafnahmeabbriiche frihzeitig zu erkennen und durch gezielte Angebo-
te weitestgehend zu vermeiden.

Rolle des Sozialpa-
dagogen
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Rolle der Lehrkraft

Rolle

des

Ausbil-

dungsbetriebs

Rolle
schule

der

Berufs-

6.1.3 Lehrkraft

Der Erwerb von fachtheoretischen und allgemein bildenden Kenntnis-
sen (hier insbesondere Deutsch und Mathematik) ist insbesondere in
Absprache mit den Lehrkréaften der Berufsschule durch den Einsatz von
Stltz- und Forderunterricht abzusichern.

6.2 Ausbildungsbetrieb

Die Betriebe stellen die zweite wichtige Saule bei der Assistierten Aus-
bildung dar. Ohne die Bereitstellung entsprechender Ausbildungsstellen
und die Kenntnis Uber die spezifischen Unterstitzungsbedarfe des for-
derfahigen Personenkreises kénnen die Ziele der Assistierten Ausbil-
dung nicht erreicht werden.

Den Betrieben ist von Beginn an eine intensive Begleitung anzubieten.
Zwischen Betrieb und Bildungstrager wird hierzu eine Kooperationsver-
einbarung geschlossen.

Die Malinahmen zur Unterstiitzung von Betrieben bei administrativen
und organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Anbahnung
und Durchfiihrung der Ausbildung werden als Angebot vom Bildungs-
trager parallel zu den Unterstiitzungsleistungen fir die Teilnehmenden
durchgefihrt.

Der Ausbildungsbetrieb sollte dabei im Interesse seines Auszubilden-
den dessen Begleitung in der Assistierten Ausbildung aktiv unterstiitzen
und die Angebote des Bildungstragers fiir seinen Betrieb nutzen.

Die Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhéltnis bleiben von
der Assistierten Ausbildung unbertihrt.

6.3 Berufsschule

Im Interesse ihrer Schiiler sollte die Berufsschule die Arbeit der Ausbil-
dungsbegleitung aktiv unterstitzen.

Die Agentur fur Arbeit / Jobcenter und der Bildungstrager werben um
die Mitarbeit der Berufsschule und beziehen sie bei der Durchfiihrung
der Assistierten Ausbildung aktiv mit ein.

Hierzu ist es anzustreben, dass die Berufsschule in Abstimmung mit
den Agenturen fur Arbeit / Jobcentern und den Ausbildungsbegleitern
die Lehrkréafte der Berufsschule tber die AsA informiert und fur Trans-
parenz Uber die Unterstlitzungsmaoglichkeiten der Assistierten Ausbil-
dung sorgt.

Winschenswert ware es, wenn die Berufsschule dem Ausbildungsbe-
gleiter ermdglichen wirde, seine Unterstitzungsangebote bedarfsab-
hangig in der Schule anbieten zu kénnen (z. B. Bereitstellen von Raum-
lichkeiten fir Gesprache).
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Bei Einwilligung des Teilnehmenden ist ein Austausch der Lehrkrafte
der Berufsschule mit dem Ausbildungsbegleiter zur individuellen Lern-
und Leistungssituation der Teilnehmenden fir die weitere Forderpla-
nung hilfreich.

Zusatzlich ware es sinnvoll, wenn seitens der Berufsschulen ein An-
sprechpartner / Koordinator fir den Ausbildungsbegleiter benannt wird.

Durch eine Teilnahme an der ausbildungsvorbereitenden Phase wird
die Berufsschulpflicht nicht berihrt. Den Teilnehmenden soll mal3nah-
megerechter Berufsschulunterricht angeboten werden. Darauf sollen die
Bildungstrager — ggf. mit Unterstlitzung der zustandigen Agentur fir
Arbeit / dem zustandigen Jobcenter - in Verhandlungen mit den regiona-
len Schultragern und —behérden hinwirken.

6.4 Agentur fur Arbeit und Jobcenter

Fur die zugewiesenen Teilnehmenden aus dem Rechtskreis SGB Il hat
die zustandige Beratungsfachkraft bzw. fur die zugewiesenen Teilneh-
menden aus dem Rechtskreis SGB Il die zustandige Integrationsfach-
kraft die Prozess- und Integrationsverantwortung. Beratungs- und Integ-
rationsfachkrafte nutzen die Unterstiitzungsmdoglichkeiten der Ausbil-
dungsbegleitung. Dies setzt einen regelméRigen Informationsaustausch
zwischen dem Ausbildungsbegleiter und der zustédndigen Beratungs-
bzw. Integrationsfachkraft Giber den Entwicklungsfortschritt der Teilneh-
menden voraus. Bei vorhandenen Jugendberufsagenturen sind deren
Strukturen zu berlcksichtigen und deren Unterstutzungsleistungen in
geeigneter Form einzubinden.

Der Agentur fir Arbeit und den Jobcentern obliegt die Qualitatssiche-
rung hinsichtlich der MalRnahmeumsetzung.

An Berufsschulen, fir deren Schiler erstmalig Ausbildungsbegleiter
tatig werden, informiert die Agentur fir Arbeit bzw. das Jobcenter zu-
sammen mit dem Bildungstrager die Berufsschule tiber das Angebot der
Assistierten Ausbildung und stimmt sich mit dieser tGber die weitere Zu-
sammenarbeit ab.

7. MalRBnahmeort

Bei einem Wohnortwechsel des Teilnehmenden sollte geprift werden,
ob ein Wechsel in eine MalZnahme am neuen Wohnort mdglich ist.

Rolle der Agentur fir
Arbeit und der Job-
center

MalRnahmeort
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Standortbestim-
mung

[I. Umsetzung der Assistierten Ausbildung

Bei der Assistierten Ausbildung handelt es sich um eine individuelle und
kontinuierliche Unterstiitzung der einzelnen Teilnehmenden, die sich an
der konkreten Lern- und Lebenssituation und dem jeweiligen Unterstuit-
zungsbedarf ausrichtet.

Die in der Assistierten Ausbildung wahrzunehmenden Aufgaben werden
folgenden Phasen und Aufgabenfeldern zugeordnet:

Phase | (fakultativ)
Erlangen einer passenden betrieblichen Ausbildungsstel-
le bzw. eines passenden Auszubildenden

Phase Il Stabilisierung des Ausbildungsverhaltnisses und Siche-
rung des erfolgreichen Ausbildungsabschlusses sowie
Vorbereitung des anschlieBenden Ubergangs in versiche-
rungspflichtige Beschéftigung

und sind unter |l. 2 beschrieben.

Zusatzlich sind wahrend der gesamten Begleitungszeit die nachfolgend
unter Il. 1 beschriebenen Querschnittsaufgaben wahrzunehmen:

1. Querschnittsaufgaben

1.1 Forderplanung

Zu Beginn der MalRnahme fuhrt der Bildungstradger mit jedem Teilneh-
menden eine Standortbestimmung durch. Dazu gehért u. a. die Erhe-
bung und erste Bewertung

des schulischen Verlaufs,

der schulischen und auf3erschulischen Interessen,

der Motivation,

der Lebenssituation (einschlie3lich peer-groups),

der soziokulturellen, korperlichen und kognitiven Voraus-
setzungen (einschlieB3lich Beachtung einer eventuellen
Behinderung),

e der Erwartungen und Wiinsche des Teilnehmenden und
e der Griinde dafur, warum bisher keine Ausbildung aufge-
nommen werden konnte (bisherige Malinahmen und de-
ren Ziele, Erfolge oder Misserfolge)

Soweit vorhanden, sind hierbei die Ergebnisse einer durchgefiihrten
Potenzialanalyse* zu nutzen.

Potenzialanalysen dienen der Erfassung der personalen, sozialen und methodischen
Kompetenz von Schiilern. Eine Lernstandsfeststellung findet dabei nicht statt.
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Der Ausbildungsbegleiter hat zusammen mit den anderen Akteuren des
Bildungstragers zu MalRnahmebeginn fir jeden Teilnehmenden auf der
Grundlage der bei Eintritt in eine Assistierte Ausbildung vorliegenden
Informationen sowie der Standortbestimmung eine individuelle Férder-
planung zu erstellen und kontinuierlich fortzuschreiben. Diese ist sowohl
bei der erstmaligen Erstellung, als auch bei der Fortschreibung mit dem
Teilnehmenden zu besprechen und ihm zur Kenntnis zu geben.

Daruber hinaus sind Unterstiitzungsleistungen, die bisher geleistet wur-
den, sowie weitere konkret geplante Unterstitzungsleistungen, die sich
aus der Fortschreibung des individuellen Forderplans ergeben, zu do-
kumentieren. Es ist mit allen Akteuren, insbesondere mit der Beratungs-
bzw. Integrationsfachkraft, ein enger Kontakt zu halten und sich mit die-
sen abzustimmen.

Soweit gemeinsam mit der Beratungsfachkraft, den Integrationsfach-
kraften sowie ggf. weiteren Akteuren Fallbesprechungen durchgefuhrt
werden, sind die Ergebnisse in der Férderplanung zu dokumentieren.

1.2 Sozialpadagogische Begleitung

Ziel der Sozialpadagogischen Begleitung ist die Bewaltigung von
Hemmnissen durch Herstellung der individuellen Grundstabilitat bei
Problemlagen sowie die Herstellung eines positiven Lern- und Arbeits-
verhaltens der Teilnehmenden, um eine nachhaltige Eingliederung zu
erreichen.

Um motivationsbedingte Abbriiche mdglichst zu vermeiden, sind be-
darfsgerechte Angebote zum Aufbau eines Vertrauensverhaltnisses des
Teilnehmenden zum Personal (insbesondere zum Ausbildungsbegleiter
und Sozialpddagogen) zu unterbreiten.

In allen Phasen und Aufgabenbereichen der Assistierten Ausbildung
sind Alltagshilfen und Verhaltenstraining anzubieten. Aufgaben wahrend
der gesamten Begleitung sind aufRerdem Krisenintervention, Konflikt-
bewaltigung und die Suchtpravention bzw. bei Teilnehmenden mit Be-
hinderung Hilfestellungen zum Umgang mit ihrer Behinderung.

Bestandteil der Alltagshilfen und des Verhaltenstrainings ist die Entwick-
lung und Forderung von Schliisselkompetenzen als berufsiibergreifende
Kompetenzen, um Teilnehmende auf die wachsenden Anforderungen z.
B. im Bereich der Selbstorganisation und Problemldsung in der Arbeits-
welt vorzubereiten.

Durch die Unterstitzung mit der Assistierten Ausbildung sollen insbe-
sondere gefordert werden:

o Personliche Kompetenzen (z. B. Motivation, Leistungsfahigkeit,
aber auch Selbstbild, Selbsteinschatzung, Selbstsicherheit,
Offenheit, Wertehaltung),

e Soziale Kompetenzen (z. B. Kommunikationsfahigkeit und
Sprachkompetenz, Kooperations- / Teamfahigkeit, Konfliktfa-
higkeit, Empathie),

Forderplanung

Ziel

Personliche
Beziehung

Alltagshilfen

Forderung von
Kompetenzen
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IT- und Medienkom-
petenz

Lernangebote

Lerngruppen

Stitz- und Forderun-
terricht

e Methodische Kompetenzen (z. B. Problemlésung, Arbeitsorga-
nisation, Lerntechniken, Einordnung und Bewertung von
Wissen),

o Lebenspraktische Fertigkeiten (z. B. Umgang mit Behdrden,
Umgang mit Geld, Hygiene, Tagesstruktur, Nutzung 6&ffentlicher
Verkehrsmittel, Einkauf, Selbstversorgung, Erscheinungsbild,
Freizeitgestaltung),

o interkulturelle Kompetenzen (Verstandnis und Toleranz fir an-
dere Kulturen, Traditionen und Religionen sowie im Umgang
mit diesen).

1.3 Forderung von IT- und Medienkompetenz

Im Rahmen der Férderung von IT- und Medienkompetenz sollen die
Teilnehmenden in die Lage versetzt werden, verschiedene Medien
selbststandig anwenden, zielgerichtet nutzen und die gewonnenen In-
formationen bewerten zu kdnnen.

Bei der zielgerichteten Nutzung steht die Gewinnung von Informationen
zur Berufsorientierung, zur Integration in eine Berufsausbildung sowie
zur Bewadltigung lebenspraktischer Anforderungen im Vordergrund.
Hierzu gehort auch die Einweisung in die durch die Bundesagentur flr
Arbeit bereitgestellten Informations- und Vermittlungsunterstiitzungssys-
teme (z. B. BERUFENET, JOBBORSE).

1.4 Austausch- und Lernangebote

Fur alle Teilnehmenden werden in Abhangigkeit von ihren individuellen
Bedirfnissen zusatzliche Austausch- und Lernangebote bereitgestellt,
die sie darin unterstitzen, die personlichen und berufstheoretischen
Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung zu bewaéltigen.

Dies erfolgt in unterschiedlichen Formen wie z. B.

e Lern- und Austauschgruppen (z. B. Lernstrategien, Prasentation,
sozialpadagogische Gruppenangebote, Kommunikationstraining, Er-
fahrungsaustausch, Freizeitaktivitaten)

e Stitz- und Forderunterricht zur fachtheoretischen und fachprakti-
schen Forderung:

Der Erwerb von fachtheoretischen und allgemein bildenden Kennt-
nissen (hier insbesondere Deutsch und Mathematik) ist durch den
Einsatz von Stitz- und Forderunterricht abzusichern.

Stutzunterricht ist kontinuierlich fur alle Teilnehmenden einzusetzen.
Den Teilnehmenden sind die zur Ausbildung erforderlichen fachthe-
oretischen und allgemein bildenden Inhalte zu vermitteln.

Der Forderunterricht ist individuell einzusetzen und gesondert zu
dokumentieren. Er ist methodisch an den Fahigkeiten sowie an den
individuellen Potenzialen des Teilnehmenden auszurichten. Der
Forderunterricht ist bei Bedarf mit anderen Lernsituationen zu ver-
zahnen.

e Den Teilnehmenden sind generell neue Lerntechniken zu erdffnen.
Dabei sollen Inhalte und Zusammenhange aufgezeigt, verdeutlicht
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und dauerhaft in das Wissens- und Handlungspotenzial ibernom-
men werden.

e Angebote zur Prufungsvorbereitung (Zwischen- und Abschlusspru-
fung sowie ggf. anderen Qualifikationen)

1.5 Elternarbeit

Die wichtigsten Entwicklungen von jungen Menschen vollziehen sich im
familiaren Umfeld. Gleichzeitig kann die Fordernotwendigkeit des jun-
gen Menschen ihre Ursache im hauslichen oder familiaren Umfeld ha-
ben.

Daher sollen Eltern/Erziehungsberechtigte der Teilnehmenden durch
den Ausbildungsbegleiter ggf. in Zusammenarbeit mit dem Sozialpada-
gogen gezielt in die Begleitung einbezogen werden, soweit dies fur den
Erfolg und die Nachhaltigkeit der Unterstiitzung sinnvoll und erforderlich
ist.

Hierbei ist auf die individuellen Rahmenbedingungen einzugehen, u. a.
durch

o interkulturelle Arbeitsweise,

Bedarfsorientierung,

Abbau von Zugangsbarrieren,

Transparenz,

Ziel- und Kooperationsabsprachen.

1.6 Kooperation mit Netzwerkpartnern

Ausbildungsbegleiter missen ausgehend vom individuellen Unterstit-
zungsbedarf des Teilnehmenden eng mit diversen anderen Akteuren
am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zusammenarbeiten, um die dauer-
hafte Eingliederung in Ausbildung / Arbeit zu erreichen.

Zudem bedarf es fur die Umsetzung des Malinahmekonzeptes der Ko-
operation und damit eines regional abgestimmten Handelns.

Der Bildungstrager muss im regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
verankert und vernetzt sein.

Verankerung und Vernetzung bedeutet insbesondere die intensive Zu-
sammenarbeit mit

e den Agenturen flr Arbeit bzw. Jobcentern,

¢ Jugend- und Sozialamtern sowie weiteren Beteiligten eines regiona-
len Ubergangsmanagements (regionale Anlaufstellen, Kompetenza-
genturen, Jugendberufsagenturen etc.),

Betrieben,

Berufsschulen,

ggf. Uberbetrieblichen Bildungsstéatten und

zustandigen Stellen (Kammern),

sowie auch anlassbezogen mit

Prafungsvor-
bereitung

Eltern

Netzwerk
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Gender
Mainstreaming

Menschen mit Be-
hinderung

Menschen mit Migra-
tionshintergrund

e Innungen, Arbeitgeber- und Unternehmensverbdnden, Gewerk-
schaften sowie Arbeitnehmervertretungen (insbesondere fir Ju-
gendliche / Auszubildende),

o zielgruppenspezifischen Netzwerken (z. B. fur Teilnehmenden mit
Migrationshintergrund) sowie

e weiteren regionalen Akteuren.

1.7 Zielgruppenspezifische Ausrichtung

Die Strategie des Gender Mainstreaming sowie die unterschiedlichen
Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Mannern sind bei der
MalRnahmedurchfiihrung zu berlcksichtigen. Hierzu gehéren auch jun-
ge Frauen als auch junge Manner, die sich fur einen geschlechtsuntypi-
schen Beruf entschieden haben, zu motivieren bzw. bei der Realisie-
rung zu unterstitzen. Eventuell ergebene Besonderheiten bei einer
Teilnahme in Teilzeit sind zu bertcksichtigen.

Junge Menschen mit Behinderung kdnnen an der Assistierten Ausbil-
dung im Sinne der Inklusion teilnehmen. Hierbei sind die Auswirkungen
der Art oder Schwere der Behinderung bei der Planung, Ausgestaltung
und Durchfihrung der MaRnahme sowie bei der Integration in den all-
gemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu bericksichtigen. Falls er-
forderlich sind besondere Einrichtungen des regionalen Hilfenetzes so-
wie begleitende Hilfen (medizinisch, therapeutisch) in die individuelle
Quialifizierung und Foérderung einzubeziehen. Bei der angestrebten In-
tegration in eine Berufsausbildung kdnnen auch die besonders geregel-
ten Berufsausbildungen nach § 66 BBIG / § 42m HWO fir junge Men-
schen mit Behinderungen in Abstimmung mit der zustandigen Bera-
tungsfachkraft in die Integrationstiberlegungen einbezogen werden. Die
Bereitstellung individueller rehabilitationsspezifischer Leistungen durch
die Agentur fir Arbeit ist bei individuell vorliegendem Bedarf auch fir
eine Teilnahme an dieser MaRnahme mdglich.

Das vorgesehene Verfahren fir Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben zwischen Agentur fir Arbeit als Rehabilitationstrager und Jobcenter
(Eingliederungsvorschlag) findet entsprechend der Fachlichen Hinweise
SGB 1l zur Beruflichen Rehabilitation eLb Anwendung.

Die spezifischen Belange junger Menschen mit Migrationshintergrund
sind bei der Planung, Ausgestaltung und Durchfihrung der Mal3Bhahme
sowie bei der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu be-
ricksichtigen. Bei Bedarf sind Hilfsangebote zum Abbau von Sprach-
barrieren zu initiieren. Beratungs- und Unterstitzungsangebote Dritter
fur diese Zielgruppe sind zu nutzen und Migrantenorganisationen (z. B.
Jugendmigrationsdienste) einzubeziehen.

Der Ausbildungsbegleiter unterstiitzt im Bedarfsfall auch die Akteure im
Ausbildungsbetrieb und die Lehrkrafte der Berufsschule bei behinder-
ten- bzw. migrationsspezifischen Problemen und Fragestellungen.

Stand: April 2015


http://www.baintern.de/zentraler-Content/HEGA/2013/09/HEGA-09-2013-VG-Berufliche-Rehabilitation-eLb-Anlage-1.pdf
http://www.baintern.de/zentraler-Content/HEGA/2013/09/HEGA-09-2013-VG-Berufliche-Rehabilitation-eLb-Anlage-1.pdf

Konzept Assistierte Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB Il

21

2. Ziele und Inhalte in den einzelnen Phasen und
Aufgabenfeldern bei der Teilnehmendenbetreuung

2.1 Integration in Ausbildung

Dieser Abschnitt mit seinen Unterpunkten gilt nur fir MalRnahmen mit
einer ausbildungsvorbereitenden Phase I.

Ziel ist, dass der Teilnehmende innerhalb der Phase | eine passende
Ausbildungsstelle in einem Betrieb erhalt. Deshalb sollen berufsprakti-
sche Zeiten nur in einem potentiellen Ausbildungsbetrieb durchgefihrt
werden.

Hierzu hat der Bildungstrager insbesondere Aufgaben zur Absicherung
der Berufswahl sowie zum Erlangen einer passenden betrieblichen
Ausbildungsstelle wahrzunehmen.

2.1.1 Absicherung der Berufswahl

Ziel ist die Entwicklung und Festigung einer auf den individuellen Kom-
petenzen des Teilnehmenden abgestellten beruflichen Perspektive.
Hierbei ist insbesondere zu berlcksichtigen, dass der Teilnehmende
ggf. bereits fir sich eine Berufswahlentscheidung getroffen und berufli-
che Erfahrungen gesammelt hat.

Dies beinhaltet auch die Uberprifung einer bereits getroffenen Berufs-
wahlentscheidung und ggf. die Entwicklung weiterer Alternativen insbe-
sondere durch berufspraktische Erfahrungen in potentiellen Ausbil-
dungsbetrieben.

Hierzu hat der Bildungstrager die vom Teilnehmenden vorab beschritte-
nen Wege herauszuarbeiten und gemeinsam mit der Beratungsfachkraft
individuell zu beurteilen und zu nutzen.

Daraus kdnnen sich insbesondere folgende Aufgaben ergeben, deren
Ausgestaltung individuell auf den Teilnehmenden ausgestaltet werden
muss:

e Standortbestimmung und individuelle Begleitung im Berufswahlpro-
zess (z. B. Unterstlitzung bei der Informationssuche/-beschaffung,
neue Medien),

e Anleitung zur aktiven Gestaltung (z. B. Besuch im BiZ),

e Begleitung des Teilnehmenden zu Terminen mit der Beratungsfach-
kraft der Agentur fUr Arbeit bzw. Integrationsfachkraft des Jobcen-
ters,

e Unterstutzung bei der Umsetzung von im Beratungsgesprach mit
der Beratungs- bzw. Integrationsfachkraft getroffenen Vereinbarun-
gen,

o Hilfestellung bei der gezielten Auswahl, Vermittlung, Durchfiihrung
sowie die Vor- und Nachbereitung von Praktika in Betrieben, die den
Teilnehmenden eventuell in Ausbildung nehmen mdéchten,

e Unterstiitzung des Teilnehmenden bei der Einschatzung seiner per-
sonlichen Voraussetzungen (Neigung, Eignung und Leistungsfahig-

Ziel

Inhalte

Ziel

Inhalte
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Ziel

Inhalte

Unterstltzung
Teilnehmenden

des

keit) im Verhaltnis zu den Anforderungen von Berufen und Tatigkei-
ten,
e Erarbeitung von Realisierungsstrategien.

2.1.2 Erlangen einer passenden Ausbildungsstelle
Ziel ist die Aufnahme einer passenden betrieblichen Ausbildung.

Dazu hat der Bildungstrager

o die Teilnehmenden im Bewerbungsprozess unter Nutzung der An-
gebote der Bundagentur fiir Arbeit sowie die individuelle Begleitung
bei der Suche nach einer passgenauen Ausbildungsstelle zu unter-
stutzen und

e eine aktive Ausbildungsstellenakquise zu betreiben.

Hierzu hat der Bildungstrager die vom Teilnehmenden vorab beschritte-
nen Wege herauszuarbeiten und gemeinsam mit der Beratungsfach-
kraft, bzw. mit der Integrationsfachkraft des Jobcenters, individuell zu
beurteilen und zu nutzen.

Dabei soll der Teilnehmende motiviert werden, sich (weiter) aktiv um
eine Ausbildungsstelle zu bemihen. Er sollte in die Lage versetzt wer-
den, sich auf dem allgemeinen Ausbildungsmarkt selbststandig und
zZielgerichtet zu bewerben sowie seine Starken, Kenntnisse und Féhig-
keiten entsprechend darzustellen und einzusetzen.

Daraus kdnnen sich insbesondere folgende Aufgaben ergeben, deren
Ausgestaltung individuell auf den Teilnehmenden ausgerichtet werden
mussen:

e Bereitstellung von Informationen tber den regionalen und ggf.
bundesweiten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt,

o Aufzeigen von Mdoglichkeiten der Ausbildungsstellensuche (On-
line-Angebote, Tagespresse) und Vorschlag von freien Stellen in
Kooperation mit der Agentur fir Arbeit bzw. dem Jobcenter,

e Starkung der Eigenbemihungen der Teilnehmenden

e Entwicklung von Selbstvermarktungs- und Bewerbungsstrategien
(auch unter Bertcksichtigung bisheriger erfolgloser Bewerbungs-
bemihungen),

e Aktives Bewerbungstraining (dabei grds. Verhaltensregeln, Kor-
persprache, Kommunikationstraining),

e Unterstiitzung von Bewerbungen per Telefon / Briefpost / Internet/
E-Mail,

o Einlben der aktuellen Standards zur Erstellung von schriftlichen
Bewerbungsunterlagen,

e Unterstitzung bei der Erstellung von vollstandigen, individuellen
Bewerbungsunterlagen mit jedem Teilnehmenden, so dass er
diese selbst je nach Stellenangebot anpassen kann,

e Vorbereitung auf Vorstellungsgesprache und ggf. Begleitung,
Vorbereitung auf Testverfahren,

e Informationen Uber Akteure und die finanziellen Férdermdglichkei-
ten,
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o Hilfestellung bei der gezielten Auswahl, Vermittlung, Durchfih-
rung sowie die Vor- und Nachbereitung von Praktika in Betrieben,
die den Teilnehmenden eventuell in Ausbildung nehmen méch-
ten.

Der Bildungstrager hat in enger Abstimmung mit der Agentur fur Arbeit /
dem Jobcenter eine spezielle Ausbildungsstellenakquise zu betreiben,
die die im Rahmen der MalRnahme festgestellten individuellen Voraus-
setzungen, Kompetenzen und F&higkeiten des Teilnehmenden sowie
die mit der Beratungs- bzw. Integrationskraft abgestimmten Berufswin-
sche des Teilnehmenden zu Grunde legt.

Ausbildungsstellen, die dem Bildungstrager im Rahmen seiner Téatigkeit
bekannt werden und nicht durch die Teilnehmenden der Assistierten
Ausbildung besetzt werden kénnen, sind bei Einverstandnis des Betrie-
bes der Agentur fir Arbeit / dem Jobcenter zu melden.

Zur Erstellung und zum Ausdruck eigener aussageféahiger Bewerbungs-
unterlagen hat der Bildungstrager Medien, PC-Arbeitsplatze und ein-
schlagige Fachliteratur bereitzustellen.

Sollte im Einzelfall trotz der intensiven individuellen Betreuung in der
Phase | keine passgenaue betriebliche Ausbildungsstelle fir einen Teil-
nehmenden gefunden werden, so bleibt das Ziel bestehen, die Integra-
tion in eine betriebliche Ausbildung zu erreichen.

Wenn erkennbar ist, dass nach Beendigung der Phase | der direkte
Ubergang in eine betriebliche Berufsausbildung nicht gelingt, besteht
die Aufgabe des Ausbildungsbegleiters zunachst darin, friihzeitig mit
der Beratungsfachkraft bzw. der Integrationsfachkraft des Jobcenters
zielgerichtete Forderwege abzustimmen.

Ausbildungsstellen-

akquise

Ausbildungsstellen

Medien und Material

Keine Ausbildungs-

stelle gefunden

Zielgerichtete
derwege

For-
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Ziel

Inhalte

Ziel

Inhalte

Verlust der
bildungsstelle

Aus-

2.2 Stabilisierung des Ausbildungsverhaltnisses und Siche-
rung des Ausbildungsabschlusses

Ziel ist die nachhaltige Stabilisierung des Teilnehmenden im Ausbil-
dungsverhéltnis und die Sicherung des Ausbildungsabschlusses, um
eine dauerhafte Integration zu erreichen.

Dabei werden die beruflichen sowie sozialen Handlungskompetenzen
gefordert und die Entwicklung des Teilnehmenden in Bezug auf die An-
forderungen der Arbeits- und Lebenswelt unterstiitzt.

2.2.1 Stabilisierung des Ausbildungsverhaltnisses

Ziel ist die nachhaltige Stabilisierung des Teilnehmenden im Ausbil-
dungsverhéltnis, um eine Losung des Ausbildungsvertrages zu verhin-
dern, auller der Teilnehmende mochte eine Korrektur der Berufswahl
vornehmen.

Zur Stabilisierung des Ausbildungsverhéltnisses gehért insbesondere
die Begleitung des Teilnehmenden im ausbildenden Betrieb bezogen
auf den Betriebsalltag und in der Berufsschule bezogen auf den indivi-
duellen theoretischen Unterstiitzungsbedarf.

Regelmalige Gesprache mit dem Betriebsinhaber bzw. Ausbilder die-
nen dem frihzeitigen Erkennen von moglichen Schwierigkeiten und der
sich daraus ergebenen Handlungsbedarfe, um dadurch die Lésung des
Ausbildungsvertrages zu vermeiden.

Die regelmaRigen Kontakte zu den Lehrkraften der Berufsschule dienen
der Abstimmung der Forderplanung.

Darliber hinaus umfasst die Begleitung insbesondere:

Krisenintervention,

Konfliktbewaltigung,

Elternarbeit,

Alltagshilfen,

Entwicklungsférdernde Beratung und Einzelfallhilfe,

Stltz- und Forderunterricht zur fachtheoretischen und fachprak-

tischen Forderung,

Verhaltenstraining,

e Suchtpravention,

e Umgang mit den behinderungsbedingten Einschrankungen im
Betrieb,

e die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den an

der Berufsausbildung Beteiligten.

Sollte im Einzelfall trotz der intensiven individuellen Betreuung das Aus-
bildungsverhaltnis vorzeitig beendet werden, ist mit der Beratungsfach-
kraft der Agentur fir Arbeit bzw. mit der Integrationsfachkraft des Job-
centers und dem Teilnehmenden das weitere Vorgehen abzustimmen.
Sofern die Fortsetzung der betrieblichen Ausbildung vorgesehen ist, hat
der Bildungstrager innerhalb von zwei Monaten eine passende Ausbil-
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dungsstelle zu akquirieren. Gelingt dieses nicht, endet grundsatzlich die
Forderung.

2.2.2 Sicherung des Ausbildungsabschlusses

Ziel ist die Sicherung des Ausbildungsabschlusses, um eine dauerhafte
Integration zu erreichen.

Die Unterstitzung bei den Prifungsvorbereitungen sowohl bei der Zwi-
schen- und Abschlussprifung sowie bei eventuell anderen Qualifizie-
rungsprufungen (z. B. Staplerfiihrerschein) ist dabei auf die individuellen
Bedurfnisse abzustimmen.

Insbesondere bei der Sozialpddagogischen Begleitung (vgl. 1.2) und
dem Stitz- und Férderunterricht (val. 1.4) muss der Bildungstrager mit
den Ausbildern und den Berufschullehrern eng zusammenarbeiten.

2.3 Vorbereitung des Ubergangs in Beschéaftigung im An-
schluss an die Ausbildung

Ziel ist die nachhaltige Integration in versicherungspflichtige Beschafti-
gung.

Dazu hat der Bildungstrager:

e die Teilnehmenden im Bewerbungsprozess unter Nutzung der An-
gebote der Bundesagentur fir Arbeit sowie der individuellen Beglei-
tung bei der Suche nach einer versicherungspflichtigen Arbeitsstelle
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu untersttitzen und

e eine aktive Arbeitsstellenakquise in enger Abstimmung mit der AA /
dem JC zu betreiben.

Der Bildungstrager hat darauf hinzuwirken, dass sich der Teilnehmende
spatestens drei Monate vor dem vertraglich vereinbarten Ausbildungs-
ende arbeitsuchend meldet, und ggf. Hilfestellung hierbei zu geben.

Der Teilnehmende soll motiviert werden, sich aktiv um eine Arbeitsstelle
zu bemuihen und in die Lage versetzt werden, sich auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt selbststandig zu bewerben und seine Starken, Kenntnisse
und Fahigkeiten entsprechend darzustellen.

Hierzu hat der Bildungstrager insbesondere folgende Aufgaben wahr-
zunehmen:

e Bereitstellung von Informationen Uber den regionalen und ggf.
bundesweiten Arbeitsmarkt,

o Aufzeigen von Mdoglichkeiten der Arbeitsstellensuche (Online-
Angebote, Tagespresse) und Vorschlag von freien Stellen in Ko-
operation mit der Vermittlungs-/Integrationsfachkraft,

e Starkung der Eigenbemiihungen der Teilnehmenden,

e Entwicklung von Selbstvermarktungs- und Bewerbungsstrategien
(auch unter Berticksichtigung bisheriger erfolgloser Bewerbungs-
bemihungen),

Ziel

Inhalte

Ziel

Inhalte

Unterstiltzung
Teilnehmenden

des
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Zielgerichtete
Forderwege

e aktives Bewerbungstraining (dabei grundsatzliche Verhaltensre-
geln, Kdrpersprache, Kommunikationstraining),

e Unterstiitzung von Bewerbungen per Telefon/Briefpost/Internet/
E-Mail,

e Einlben der aktuellen Standards zur Erstellung von schriftlichen
Bewerbungsunterlagen,

e Unterstiitzung bei der Erstellung von vollstandigen, individuellen
Bewerbungsunterlagen mit jedem Teilnehmenden, so dass er
diese selbst je nach Stellenangebot und Arbeitgeber anpassen
kann,

e Vorbereitung auf Vorstellungsgesprache und Testverfahren,

e Sozialpadagogische Begleitung bei der Misserfolgsbearbeitung,

e Informationen Uber Akteure und die finanziellen Fordermdglichkei-
ten; bei Leistungen der Bundesagentur fir Arbeit in enger Ab-
stimmung mit der Vermittlungsfachkraft der Agentur fur Arbeit
bzw. der Integrationsfachkraft des Jobcenters.

Der Bildungstréger hat eine spezielle Arbeitsstellenakquise in enger
Abstimmung mit AA / JC zu betreiben, die die im Rahmen der MalR3-
nahme festgestellten individuellen Voraussetzungen, Kompetenzen und
Fahigkeiten des Teilnehmenden zu Grunde legt.

Arbeitsstellen, die dem Bildungstrager im Rahmen seiner Tatigkeit be-
kannt werden und nicht durch die Teilnehmenden der Assistierten Aus-
bildung besetzt werden kdnnen, sind bei Einverstandnis des Betriebes
den arbeitgeberorientierten Beratungs-/Vermittlungsfachkraften zu mel-
den.

Zur Erstellung und zum Ausdruck aussagefahiger Bewerbungsunterla-
gen hat der Bildungstrager Medien, PC-Arbeitspléatze und einschlagige
Fachliteratur bereitzustellen.

Wenn erkennbar ist, dass nach Beendigung der Phase Il der direkte
Ubergang in eine versicherungspflichtige Beschaftigung nicht gelingt,
besteht die Aufgabe des Ausbildungsbegleiters zunachst darin, frihzei-
tig mit der Vermittlungsfachkraft der Agentur fur Arbeit bzw. der Integra-
tionsfachkraft des Jobcenters zielgerichtete Férderwege abzustimmen.
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3. Ziele und Inhalte in den einzelnen Phasen und den
Aufgabenfeldern bei der Betriebsbetreuung

3.1 Vermittlung eines passenden Auszubildenden

Dieser Abschnitt mit seinen Unterpunkten gilt nur fir MalRnahmen mit
einer ausbildungsvorbereitenden Phase I.

Durch die Akquise des Bildungstragers in enger Abstimmung mit der AA
/ dem JC sollen Betriebe fiir die Assistierte Ausbildung gewonnen wer-
den. Hierzu gehort eine umfassende Beratung der Betriebe Uber den
Nutzen der Teilnahme an der Assistierten Ausbildung.

Inhaltlich kommen bei der Assistierten Ausbildung mehrere Unterstt-
zungsangebote in Frage:

3.1.1 Unterstitzungsleistung zur Schaffung der Ausbildungs-
voraussetzungen

Betriebe, die zumindest einen Teilnehmenden als Auszubildenden ein-
stellen wollen, kénnen durch den Bildungstrager die erforderlichen Un-
terstiitzungsleistungen erhalten:

e Information Gber Ausbildungsberufe und personelle und infrastruktu-
relle Voraussetzungen fir die Ausbildung in Zusammenarbeit mit
den zustandigen Stellen,

e Unterstltzung bei der Zulassung als Ausbildungsbetrieb und allen
Fragen der Ausbildereignung,

e Unterstutzung bei Fragen im Zusammenhang mit Durchfihrung ei-
ner Ausbildung (z. B. Informationen Uber Dienstleistungsangebote,
Fordermittel, Zusammenarbeit mit der Berufsschule, relevante
Netzwerkpartner),

e Unterstltzung bei der Vorbereitung der Vertragsunterlagen (Ausbil-
dungsvertrage).

Diese Unterstiitzungsleistungen werden nur bei der Bereitstellung von
Ausbildungsstellen gewahrt.

3.1.2 Unterstitzung bei der Auswahlentscheidung

Der Betrieb erhalt Unterstitzungsleistungen durch den Bildungstréger,
wenn bei grundséatzlicher Bereitschaft des Betriebes zur Einstellung
eines Teilnehmenden Unsicherheiten bestehen, ob dieser tUber die vom
Betrieb fir erforderlich gehaltenen Fahigkeiten und Kenntnisse verfugt
sowie voraussichtlich den Anforderungen dieser betrieblichen Ausbil-
dung entsprechen kann.

¢ Kompetenzfeststellung, Profiling,
e Erfassen des betrieblichen Anforderungsprofils,
¢ Matching von Bewerbern und Betrieben.

Ziel

Inhalte

Ausbildungsvoraus-
setzungen

Passgenauigkeit

Stand: April 2015



28

Konzept Assistierte Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB Il

Inklusion
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padagogische
Zusatzqualifikation

Ziel

Inhalte

3.1.3 Ausbildung far Menschen mit Behinderung

Bei Einstellung eines Teilnehmenden mit Behinderung, erhalten Betrie-
be durch den Bildungstrager die gleichen Unterstiitzungsleistungen.

Falls im Einzelfall erforderlich, missen Ausbildungsbetriebe akquiriert
werden, die nach 88 27 ff. BBIG / 88 21 ff. HwWO geeignet und in der
Lage sind, den besonderen Belangen der Teilnehmenden gerecht zu
werden. Soweit aufgrund der Art der Behinderung Barrierefreiheit erfor-
derlich ist, muss diese auch im Ausbildungsbetrieb gegeben sein.

Sofern fir Menschen mit Behinderung eine Ausbildung auf der Grund-
lage der § 66 BBIG oder § 42m HwO vorgesehen ist, klart der Bildungs-
trager ab, dass die in 8§ 6 der Rahmenregelung fir Ausbildungsregelun-
gen fur behinderte Menschen durch den Hauptausschuss des Bundes-
instituts fur Berufsbildung (BiBB) geforderte rehabilitationspadagogische
Zusatzqualifikation fir die Ausbildung - ggf. durch geeignete Unterstit-
zung der Ausbildungsbetriebe durch Dritte - vorliegt bzw. berét den Be-
trieb, wie er diese erlangen kann.

3.2 Stabilisierung des Ausbildungsverhaltnisses und Siche-
rung des Ausbildungsabschlusses

Durch die Unterstiitzung des Bildungstragers ist das Ausbildungsver-
haltnis zu stabilisieren, Abbriche zu vermeiden und ein erfolgreicher
Ausbildungsabschluss sicherzustellen.

Zur Stabilisierung des Ausbildungsverhéltnisses gehért insbesondere
die Begleitung im Betriebsalltag; regelmaflige Gesprache mit dem Be-
triebsinhaber bzw. Ausbilder dienen dem friihzeitigen Erkennen von
moglichen Schwierigkeiten und der sich daraus ergebenen Handlungs-
bedarfe.

Daruber hinaus sollen Betriebe bei der Verwaltung und der Organisation
die erforderlichen Hilfestellungen durch den Bildungstrager erhalten,
damit ein reibungsloser Ablauf und ein Erfolg der Ausbildung gewahr-
leistet sind. Die Unterstlitzung ist individuell auf die Bedirfnisse des
Betriebes auszurichten.

Hierbei werden insbesondere die laufenden Unterstiitzungsleistungen
nach Abschluss des Ausbildungsvertrages abgedeckt:

e Unterstutzung und Information der betrieblichen Ausbilder in Vorbe-
reitung und bei der Umsetzung der Ausbildung und Qualifizierung,
z. B. bei:
0 Erstellung eines betrieblichen Ausbildungs- / Qualifizierungs-

plans anhand des Ausbildungsrahmenplanes,

Umsetzung von Ausbildungssequenzen,

Ausrichtung der Inhalte auf Prifungstermine,

Umsetzung neuer Prifungsformen,

zielgruppengerechten Ausbildungsmethoden,

Coaching der Ausbilder,

O O0OO0OO0Oo
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e Unterstltzung bei der Vorbereitung schriftlicher Antragsunterlagen
im Rahmen einer Beantragung von Fordermitteln durch den Betrieb
(dies ersetzt nicht die rechtzeitige Beantragung von Leistungen
durch den Betrieb),

e Unterstitzung bei administrativen Tatigkeiten im Rahmen der Aus-
bildungsdurchfihrung (z. B. Anmeldung bei der Berufsschule, Wei-
tergabe des Ausbildungsvertrages an die zustandige Stelle, Anmel-
dung zu Prufungsterminen),

e Koordination zwischen verschiedenen Lernorten (z. B. Berufsschule,
Partnerbetrieben) und Ausbildungsbeteiligten (z. B. Kammern).
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Tragerzulassung

Personal

Kontinuitat

Personalschliissel

Anforderungen  an
den Ausbildungsbe-
gleiter

4. Sonstige Regelungen

4.1 Bildungstrager

Trager, die Assistierte Ausbildung im Auftrag der BA durchfiihren wol-
len, mussen durch eine fachkundige Stelle nach Mal3gabe der 88§ 176 ff.
SGB 11l zugelassen sein.

4.2 Personal

Voraussetzung fur den Erfolg von Assistierter Ausbildung ist fachlich
gualifiziertes Personal. Aushildungsbegleiter und Sozialpadagogen sind
fest angestellte Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Berufs- und Lebenser-
fahrung fur die Begleitung férderungsbedirftiger junger Menschen be-
sonders geeignet sind. Fur die Tatigkeit als Ausbildungsbegleiter und
Sozialpddagoge ist ein entsprechender Berufs- oder Studienabschluss
erforderlich.

Dem Grundsatz der Kontinuitat des Personals ist zumindest beim Aus-
bildungsbegleiter und dem Sozialpadagogen durch fest angestellte Ar-
beitnehmer fur die jeweilige Mal3nhahmedauer Rechnung zu tragen.

Der Personalschliissel betragt fiir die zugewiesenen Teilnehmenden:

° Ausbildungsbegleiter : Teilnehmenden = 1:23-25
° Sozialpadagogen : Teilnehmenden = 1:31-33
° Lehrkréfte : Teilnehmenden = 1:35-37

Eine verbindliche Festlegung des Personalschlissels erfolgt jeweils bei
Vergabe der MafRhahme unter Beriicksichtigung des zu erwartenden
teilinehmenden Personenkreises. Die Anzahl der im Personalschlissel
angegebenen gleichzeitig zu betreuenden Teilnehmenden soll nicht
Uberschritten werden. Der im Personalschlussel abgebildete Wert ,1:*
entspricht einem Volumen von wéchentlich 39 Zeitstunden in der Mal3-
nahme.

Die Qualifikation des Personals wird nachfolgend beschrieben. Die kon-
kreten Anforderungen sind der jeweiligen Malihahme zugrunde liegen-
den Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

4.2.1 Ausbildungsbegleiter

Beim Ausbildungsbegleiter wird ein Berufs- oder Studienabschluss er-
wartet. Die Ausbildungsbegleiter missen tber eine mindestens dreijah-
rige Berufserfahrung verfiigen, davon mindestens eine zweijahrige Er-
fahrung in der beruflichen sowie sozialen Eingliederung der Zielgruppe
und eine einjahrige betriebliche Erfahrung. Kenntnisse der Bildungs-
landschaft sowie der Anforderungen in den Berufen und am regionalen
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind unabdingbar. AuRerdem erfordern
die Aufgaben des Ausbildungsbegleiters Kommunikationsfahigkeit, So-
zialkompetenz, Organisationskompetenz sowie ein stark kundenorien-
tiertes Verhalten.
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4.2.2 Sozialpadagoge

Beim Sozialpadagogen wird ein abgeschlossenes Studium der Sozial-
padagogik/-arbeit bzw. Soziale Arbeit (Diplom, Bachelor oder Master)
erwartet.

Padagogen (Diplom, Bachelor, Master oder Magister Artium) mit den
Erganzungsfachern bzw. Studienschwerpunkten Sozialpadagogik, Son-
derpadagogik oder Jugendhilfe und staatlich anerkannte Erzieher, Er-
zieher — Jugend-/Heimerziehung, Heilerziehungspfleger kénnen mit
einschlagiger Zusatzqualifikation ebenfalls zugelassen werden.

4.2.3 Lehrkraft

Bei der Lehrkraft wird ein abgeschlossenes Fachhoch- / Hochschul-
studium erwartet. FUr Lehrkrafte ohne padagogisches Studium und we-
niger als einem Jahr padagogischer Erfahrung wird zusatzlich eine um-
fassende padagogische Grundqualifizierung gefordert.

Ersatzweise wird eine abgeschlossene Fachschulausbildung (z. B.
Techniker), eine abgeschlossene Meister- oder Fachwirtausbildung an-
erkannt, soweit diese zuséatzlich eine mindestens dreijahrige berufliche
Erfahrung sowie mindestens eine einjahrige padagogische Erfahrung
nachweisen.

4.3 Anforderungen an die Erreichbarkeit des Ausbildungsbe-
gleiters

Der Ausbildungsbegleiter muss von Montag bis Freitag tagsuber telefo-
nisch erreichbar sein. Dariiber hinaus ist die Mdglichkeit zu erdffnen,
telefonische oder elektronische Nachrichten zu hinterlassen.

Termine fur personliche Gesprache sind nach Vereinbarung anzubieten
und die Gesprache bei Bedarf kurzfristig durchzufihren.

4.4 Anforderungen an die Infrastruktur

Der Bildungstrager muss tber Raumlichkeiten am MaRRnahmeort verfu-
gen. Diese mussen von der Art und Weise der Ausstattung und dem
Umfeld fir eine ordnungsgemale Erfillung des Auftrags geeignet sein.
Zu den erforderlichen Raumlichkeiten gehéren mindestens ein Blro-
raum / Besprechungsraum sowie ein separater Raum fir die PC-
Arbeitsplatze mit Internetzugang.

4.5 Qualitatssicherung

Der Bildungstrager hat die Durchfihrungsqualitat durch Befragung der
Teilnehmenden, des in der MalRnahme eingesetzten Personals, des
Ausbildungsbetriebes und der Berufsschule sowie interne Reflektion zu
sichern.

4.6 Vermeidung von Doppelbetreuung

Zur Vermeidung, dass dieselben Aufgaben von mehreren Akteuren in
verschiedenen Foérdermalinahmen wahrgenommen werden, ist eine

Anforderungen an
den Sozialpadago-
gen

Anforderungen an
die Lehrkraft

Erreichbarkeit

Gespréachsangebot

Raumlichkeiten

Qualitatssicherung

Vermeidung
Doppelbetreuung

von
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gleichzeitige Teilnahme an AsA und folgenden MalRnahmen aufgrund
der verschiedenen Zielsetzungen grundsatzlich ausgeschlossen:

e aushildungsbegleitende Hilfen (abH)
Die Inhalte der ausbildungsbegleitenden Phase von AsA orientieren
sich an abH, beinhalten zusatzlich aber die Stabilisierung des Aus-
bildungsverhaltnisses. AsA ist dariber hinaus eine intensivere so-
wie kontinuierlichere Unterstitzung — auch des Ausbildungsbetrie-
bes.

e Berufsvorbereitende BildungsmaRnahmen (BvB, BvB-Pro, BvB-
Reha)
Die Phase | von AsA kann einen zentralen Bedarf an intensiver
Qualifizierung und Bildung nicht abdecken.

e Einstiegsqualifizierung (EQ)
In der Phase | von AsA konnen Praktika fir Berufsorientierung und
Erlangen einer Ausbildungsstelle eingesetzt werden, sind aber nicht
zentraler Bestandteil wie bei EQ.

¢ Berufseinstiegsbegleitung (BerEb, BerEb-Bk)
AsA bietet konkrete Unterstlitzungsleistungen durch das eingesetzte
Personal direkt an. Dies ist insbesondere in der ausbildungsbeglei-
tenden Phase von Bedeutung, um die Kontinuitat wahrend der Be-
rufsausbildung sicherzustellen. Dagegen wird es in der Regel nahe-
liegend sein, die Integration in Ausbildung durch den Berufsein-
stiegsbegleiter unterstitzen zu lassen und erst mit Beginn der Be-
rufsausbildung die Unterstitzung in die ausbildungsbegleitende
Phase der Assistierten Ausbildung Uberzuleiten.

e Dbegleitende betriebliche Ausbildung (bbA)
bbA beinhaltet zusatzliche rehaspezifische Unterstiitzungsleistun-
gen.

e aullerbetriebliche Ausbildung (BaE, Reha-Ausbildungen nach
§ 117 SGB Ill),
AsA soll die betriebliche Ausbildung fordern.

e Aktivierungshilfen fur Jingere nach § 45 SGB IlI.

Bei einem Ubergang aus der Assistierten Ausbildung hat sich der
Ausbildungsbegleiter eng mit den Fachkraften der anderen Mal3Bhahme
abzustimmen und einen gleitenden Ubergang der Betreuung zu
gewahrleisten.

4.7 Abstimmung mit den Landern / Einbinden von Lander-
konzeptionen

Die neue MalRnahme Assistierte Ausbildung soll sich einerseits
koharent in die sonstigen Unterstiitzungsangebote des Bundes und der
BA einpassen, andererseits moglichst passgenau mit LAnderangeboten
im Ubergangsbereich von der Schule in den Beruf abgestimmt werden.

Viele Lander haben bereits begonnen, den Ubergangsbereich von der
Schule in den Beruf zu reformieren und im Rahmen von
Landeskonzeptionen zu systematisieren. Das Bundesministerium fir
Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales (BMAS) und die BA unterstiitzen diese Vorhaben durch das
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Angebot zum Abschluss von Bund-Lander-Vereinbarungen im Rahmen
der Initiative ,Abschluss und Anschluss — Bildungsketten bis zum
Ausbildungsabschluss”. In den Gesprachen mit den einzelnen Landern
Uber den Abschluss von solchen Bund-Lander-Vereinbarungen soll
auch das Angebot der Assistierten Ausbildung behandelt werden.

Die Assistierte Ausbildung kann die Landerkonzeptionen unterstitzen —
auch durch eine mogliche Erweiterung des forderfahigen
Personenkreises nach § 130 Abs. 8 SGB Ill. Durch die Moglichkeit einer
fakultativen ausbildungsvorbereitenden Phase (Phase 1) bietet sich eine
weitere Flexibilisierung an die Landerkonzeptionen an. Die inhaltliche
Ausgestaltung von AsA muss dabei bundeseinheitliche Standards
bertcksichtigen, um jungen Menschen und ausbildungswilligen
Betrieben vergleichbare Standards anbieten zu kdénnen. Aus diesem
Grunde sollten die Landerkonzepte fiir AsA wesentliche Elemente wie
z. B. Definition der Zielgruppe, der Inhalte (u. a. Qualifizierungen), des
Betreuungsrahmens, die Art und den Umfang der Forderplanung sowie
die konkrete Einbindung von Betrieben beschreiben.

4.8 Kofinanzierer

Durch die Mdaglichkeit der Kofinanzierung durch Dritte wird die
gesamtgesellschaftliche Verantwortung fir die Integration junger
Menschen hervorgehoben. Junge Menschen befinden sich in
unterschiedlichen Lebenssituationen, Bildungsgangen und —systemen,
in denen sie an die verschiedensten zustdndigen Anlaufstellen
verwiesen werden.

Eine Kofinanzierung durch Dritte ermdéglicht, notwendige Partner fr
eine nachhaltige Integration der jungen Menschen in AsA einzubinden.
Durch eine flexible Ausgestaltung auf Grundlage des Konzeptes hat
AsA weitergehende Mdglichkeiten.

Vorrangig sind die Lander als Kofinanzierer der Assistierten Ausbildung
vorgesehen.

Es wird die Schaffung langfristiger Strukturen angestrebt. Die
Kofinanzierungszusagen sollen deshalb mdglichst die Begleitung
mehrerer Ausbildungsjahrgénge umfassen.

Eine Kofinanzierung durch andere Dritte kommt in Betracht, soweit es
sich um kontinuierlich verlassliche Partner handelt, die Assistierte
Ausbildung nicht nur als temporares Projekt zeitweise mitfinanzieren,
sondern eine verbindliche Perspektive flr eine langfristige
Zusammenarbeit bieten. Vorstellbar wéare deshalb eine Kofinanzierung
z. B. durch Gebietskorperschaften oder die Wirtschaft. Auch eine
Forderung durch Vereine, Stiftungen o. & kommt in Betracht, wenn
diese aufgrund ihrer Aufstellung und Ziele die erforderliche mittelfristige
Verbindlichkeit bieten.

Eine Identitdt zwischen Kofinanzierer und dem Malinahmetrager ist
ausgeschlossen.
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Zur Kommunkation zwischen den Beratungs- bzw.
Integrationsfachkraften und dem Bildungstrager sind u. a. standartisierte
Leistungs- und Verhaltensbeurteilungen vorgegeben. Das Format wird
im jeweils aktuellem fachlichen Infopaket fir die elektronische
MaRnahmeabwicklung (eM@w) im Internet vorgegeben. Als Muster ist

dem Konzept die Variante der Start-LuV beigefigt:

Leistungs- und Verhaltensbeurteilung vom: 30.03.2015

AsA: Start-LuV

spatesiens vier Wochen nach Einirit (Phase I}

1. | Daten zum Teilnehmer! zur Teilnehmerin

Ausgangssituation

Mame Musfermann
ormame Max
Kundennummer 1230456783
Ansprechpartneriin zumizur Teilnehmer/in beim Bildungstrager
Mame | Danicla Musterfrau {Aushidungsbegisiferin)
Telefonnummer | 0987554321
2. | Darstellung der individusllen Einschitzung® Farderbedarf

schulische Basiskompetenzen

beherrecht die Grund-
rechenarten; Probleme bei
Textaufgaben und
Frozenirechnungen,
TextwerstSnadniz bei
einfach sfrukfunedan
Texten vorhanden,
LesefGhigheit und Recht-

Unterstitzung bei
Textsufgaben wnd
FProzentrechnungen
Enweiferumg’
Verbesserung der
Rechtzchreibkenntnizze
zusstzliche
Verbesserung der IT-

fiir Lagerioqizdi

schreibkenntnizee wnd Medienkompetenzen
varhanden aber
verbezzemmngabediintig;
IT-Kenninizze
aushaufzhig
persanale Kompetenz izt mofiviert, sehr genau, Limgang mit
in perzdnlichen Sireas- Strezseituationen und
situabionen allerdingz Anti-Aggressionsfraining
manchmal mherfordert und
reagiert telwaize
aggressiv. Kann guf
arganisicrsn
methodische Kompetenz bendiigt fiir die Vermittiung
Vermitiiung komplexersr uniersciiedicher
Inhaffe Unterstifzung, Lemtechniken,
verstehf die Arbaits-
ablSufe, ist umsichfig
soFial-kommunikative Kompetenz | behermracht die Umgangs- | kein Firderbedarf.
farmen, ist freundlich wnd
kontaktfrewdig
Rahmenbedimgungen besuchte biz zum Ende suf angemessene
des lefzten Schulfiahresz Unterstitzungsangsbots
die Farderfisase achten, damit er ssine
Leistungen halfen oder
verbessem kann
Berufsonentierung’ Bensfswahil Benfewunsch Fachhraft Benuf realistizch,

demnoch Aftemativen
andenken

Eeite 1 von 3

Formuiar Letstungs- und Verfaltensbeurbelung

—
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Praktika; berufliche Erfahrungen benfiliche Vorerfahrungen | Berufe praxisnah
aus Schilerprakiika erumden und gezisife
varhanden. Job im Auzwahl bai den
Gefrankemarkt; Betrieben

Ausbildungsstellensuche bizher erfolglose Ausweifung der
Bewerbungen alz Branchen und Nutzung
Fachkraf? fiir L agerogistik; | anderer Suchwege
haf bisiang lediglich

h,:. Intermatangebate genuwizf
Arbeitsverhalten Interessiart und lermedilg Kein Ferderbedar

" womgnmierie Zusammenfassung der DenrsieTogenen Starken, Praferenzen und Neigungen

|3' |2§el: Aufnahme einer Ausbildung zum/zur Fachkraft filr Lagerogistik

4. | Schritte zur fielemeichung
(Aktuslle Zighvereinbarung zwischen Teilnehmerin und Bildungstrager unter
Beriicksichtigung der erhobenen Farderbedarfe)

Aufgaben desider & (iberarbeifef zeine Bewsrbungsuntedagen mit den
Teilnehmers/in beraitgesfeliten Medisn

(ohne Lem- und *  bewirbt sich um Ausbildungsstellen alz Fachkraf fir
Austauschangebaota) Lagerlogiztik

»  informiart sich dber und dbedegf Limeetzungs-
mdghchkeiten in besprochenen Atemativienufen
(Fachiagerizt, Sendcefahwer, Fachhraf fiir Mabel-,
Hiichen- und Umzugssendce)

»  pimmit regeimalig am Shitzunferricht / Fordenmfamich?
feill

»  verzuchl, die Aufgaben konzentment zu eredigen und
nimmi Unterstitzungzangebate an

Lern- und # Teinahme an Konzenfrations- und Ant-Stress-Seminar”
Austauschangebote * Teinahme an Lemgruppen fiir neue Lemtechniken
lohine Stitz- und

Farderuntemicht)

Ficher des Stitz-und |+ Mathematik
Farderunterrichts wvor |+  Deytoch

Wochenstunden des |+ Mathematik 4 Unfemichizatunden
Stiitz- und * Dewlzch 3 Untermichizsfunden

# Mathe, Mo u Mivon 8.30 - 10.00 Lhr

SrcTChCSZEENGES | | 5o toch, Divon 3,30 11:45 Uhr
Forderuntesrichis vor | * Anpassung wihrend Praktikumszefen erforderdich
Ausbildungs aufnahme

Eaite 2 won 3
Formuiar Leistungs- und Verfaltsnsbeurtedung
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Aufgaben Team/Trigerpersonal

»  Akguize von pazgenden Ausbidungzbefreben in den
besprochenen Banfen

»  beaspricht Miglichkeiten zu weilerer Berufzerkundumng in
Shnlichen Bendfen (z.8. Bandfekrafifahrer)

* arganisiert den Stiitz- wnd Farderunfermicht mit

Aushildungsbegleiter Letwirafien

+ gibd Unterstiifzung bei der Ersfeliung und Verbessanmng
von Bewerbungsunferdagean

* arganisiert Teinahme an Konzenfrationstraining und
Umgang mit Siress

*» Einzelgespriche zum Starf und zukinflig im Bedarfzfall

Sozialpadagoge » fithrt Konzentrafions- wnd Anti-Strezs-Seminar” durch
= fithren Shitz- und Fardenmtermicht gem. dem Abszprachen
durch
Lehrkrifte + bringen neve Lemtechniken in den Lemngruppen ein und
diben diegs.

I
pgemeinsame L\? * g3z gesamte Team dbemimmi die Fordenung von [ T- und
Aufgaben Medienkompetenz

Die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung wurde am 3003 2015 mit demdder
Teilnehmeriin besproechen und eine Kopie auspgehandipt.

Eeibe 3 won 3
Formaiar Lelstungs- und Verralisrsbeurtsiung

Stand: April 2015



	Präambel
	Vorbemerkung
	I. Allgemeine Grundsätze
	1. Ziel und Inhalt der Assistierten Ausbildung
	2. Verlauf und Umfang der Assistierten Ausbildung
	2.1 Phasen
	2.2 Teilnehmende
	2.3 Betriebe

	3. Förderfähigkeit
	3.1 Förderfähiger Personenkreis
	3.2 Förderfähiger Betrieb

	4. Teilnehmendenauswahl
	5. Förderdauer
	6. Rollen der verantwortlichen Akteure
	6.1 Bildungsträger
	6.1.1 Ausbildungsbegleiter
	6.1.2 Sozialpädagoge
	6.1.3 Lehrkraft
	6.2 Ausbildungsbetrieb
	6.3 Berufsschule
	6.4 Agentur für Arbeit und Jobcenter

	7. Maßnahmeort
	II. Umsetzung der Assistierten Ausbildung
	1. Querschnittsaufgaben
	1.1 Förderplanung
	1.2 Sozialpädagogische Begleitung
	1.3 Förderung von IT- und Medienkompetenz
	1.4 Austausch- und Lernangebote
	1.5 Elternarbeit
	1.6 Kooperation mit Netzwerkpartnern
	1.7 Zielgruppenspezifische Ausrichtung

	2. Ziele und Inhalte in den einzelnen Phasen und Aufgabenfeldern bei der Teilnehmendenbetreuung
	2.1 Integration in Ausbildung
	2.1.1 Absicherung der Berufswahl
	2.1.2 Erlangen einer passenden Ausbildungsstelle
	2.2 Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses und Sicherung des Ausbildungsabschlusses
	2.2.1 Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses
	2.2.2 Sicherung des Ausbildungsabschlusses
	2.3 Vorbereitung des Übergangs in Beschäftigung im Anschluss an die Ausbildung

	3. Ziele und Inhalte in den einzelnen Phasen und den
	Aufgabenfeldern bei der Betriebsbetreuung
	3.1 Vermittlung eines passenden Auszubildenden
	3.1.1 Unterstützungsleistung zur Schaffung der Ausbildungsvoraussetzungen
	3.1.2 Unterstützung bei der Auswahlentscheidung
	3.1.3 Ausbildung für Menschen mit Behinderung
	3.2 Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses und Sicherung des Ausbildungsabschlusses

	4. Sonstige Regelungen
	4.1 Bildungsträger
	4.2 Personal
	4.3 Anforderungen an die Erreichbarkeit des Ausbildungsbegleiters
	4.4 Anforderungen an die Infrastruktur
	4.5 Qualitätssicherung
	4.6 Vermeidung von Doppelbetreuung
	4.7 Abstimmung mit den Ländern / Einbinden von Länderkonzeptionen
	4.8 Kofinanzierer

	Anlage

